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► Nr.  VO/2025/14472-01
öffentlich

Lübeck, 24.09.2025
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

Bearbeitung: Dennis Bunk (E-Mail: dennis.bunk@luebeck.de Telefon: 122 - 6500)

Antwort auf die Anfrage des AM Arne-Matz Ramcke (Bündnis 90/Die 
Grünen) zur Organisationsuntersuchung technisches Gebäudema-
nagement
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.10.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
03.11.2025 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage des AM Arne-Matz Ramcke (Bündnis 90/Die Grünen) im Bauausschuss am 
21.07.2025/15.09.2025 (VO/2025/14472)

Bei der Vorstellung der Ergebnisse zur der Organisationsuntersuchung Technisches Gebäu- 
demanagement (VO/2025/14168) am 21.07.2025 in der Bauausschusssitzung von Herrn 
Bunk, haben sich Fragen ergeben. Mit der Bitte diese einmal zur weiteren 
Auseinandersetzung vor der weiteren Behandlung (Gespräch mit Politik und Verwaltung und 
oder im Rahmen einer Bauausschusssitzung) zu beantworten.

1. Wie ist die Aussage von Herrn Bunk einzuordnen, der auf die Frage von Herrn Ramcke, 
wie die Erkenntnisse hinsichtlich einer möglichen Prozessüberprüfung ohne die verwal-
tungsseitige Forderung nach einem Stellenaufwuchs aussehen, geantwortet hat: „Es war 
kein explizites politisches Ziel, die Prozesse zu überprüfen (sinngemäßes Zitat).“ In der 
Projektfreigabe der Vorlage VO/2024/13072 steht unter Punkt 2: „Ein zielgerichtetes 
Vorgehen wird dabei in der Identifizierung und Bewertung der Aufbauorganisation und 
der bestehenden Prozesse sowie in der Ausarbeitung von Konzepten zu Inhalten und 
zur Umsetzung empfohlener Anpassungen gesehen.“ Hier die Bitte um eine entspre-
chende Korrektur oder Erklärung der getätigten Aussage.

2. Bezüglich der Empfohlenen Instandhaltungskosten (€/m² BGF/Jahr):
In den Erläuterungen zum Sanierungsstau und zur Struktur des Gebäudebestandes 
(Anlage 1–2) wird die Anzahl der Gebäude (ca. 900) genannt, aber nicht explizit die BGF 
in m² ausgewiesen. Die Instandhaltungsquote von 1,2% bezieht sich hier ja auf die 
Annahme eines Gebäudeneuwerts von 3,5 Mrd.€

2.1. Wie kommt die Verwaltung nun auf die 830.000m2 BGF?
2.2. Und wird hier bei der Faustformel zwischen Gebäudetypen unterschieden? (Bitte 

einmal eine Liste mit Gebäudetypen (Bspw. kategorisiert nach Ebene 2 des Bau-
werkszuordnungskatalogs), deren Anzahl mit den jeweiligen pauschalen Instandhal-
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tungskosten aufführen).

3. Welche Tätigkeiten der geplanten Objektmanager:innen können oder werden bereits 
jetzt von den Hausmeister:innen übernommen?

3.1.Wie bewertet der Personalrat die Stellenveränderung von Hausmeister:innen zu Ob-
jektmanager:innen?

3.2. Rechnet der Personalrat mit Personalverlusten bei der Umstellung, aufgrund von 
überforderung, mangelnder Qualifikation oder anderen Gründen?

3.3. Wieviel Mehr-Personalkosten sind durch die Umstellung von Hausmeistern:innen 
zu Objektmanager:innen sowie durch die neue Abteilung zu erwarten? (Bitte detail-
liert mit Personenanzahl je Abteilung aufschlüsseln.)

3.4. Werden durch die Objektmanager:innen auch noch handwerkliche Tätigkeiten 
durchgeführt, wenn ja welche oder werden alle Arbeiten, wie z. B. Verkehrssiche-
rung/Winterdienst fremdvergeben?

4. Zum Thema CAFM: Was sind die Gründe, dass ein solches oder vergleichbares Tool bis 
dato noch nicht implementiert worden ist? Warum hat es hier bisher kein Digitalisie-
rungsprojekt gegeben, mit dem Ziel, die Gebäudedaten zu standardisieren und für alle 
Beteiligten verfügbar zu machen? Das GMHL hatte irgendwann einmal für die Be-
standsaufnahme (WCs, etc) ein Team bzw. Personal aufgebaut, gibt es dieses Team 
noch und welche Rolle soll dieses im Rahmen einer CAFM Einführung einnehmen?

5. Welche Effizienzen können hinsichtlich der Untersuchungsergebnisse bei gleichbleiben-
den Personalschlüssel und einer damit reduzierten Anpassung der Aufbau- und Ablauf-
organisation gehoben werden? Mit der Bitte, diese einmal aufzuschlüsseln.

Antwort:

1. Wie ist die Aussage von Herrn Bunk einzuordnen, der auf die Frage von Herrn Ramcke, 
wie die Erkenntnisse hinsichtlich einer möglichen Prozessüberprüfung ohne die verwal- 
tungsseitige Forderung nach einem Stellenaufwuchs aussehen, geantwortet hat: „Es war 
kein explizites politisches Ziel, die Prozesse zu überprüfen (sinngemäßes Zitat).“ In der 
Projektfreigabe der Vorlage VO/2024/13072 steht unter Punkt 2: „Ein zielgerichtetes Vor-
gehen wird dabei in der Identifizierung und Bewertung der Aufbauorganisation und der 
bestehenden Prozesse sowie in der Ausarbeitung von Konzepten zu Inhalten und zur 
Umsetzung empfohlener Anpassungen gesehen.“ Hier die Bitte um eine entsprechende 
Korrektur oder Erklärung der getätigten Aussage

Antwort:
Anscheinend ist es in der Diskussion am 21.07.2025 im Bauausschuss zu einem Missver-
ständnis gekommen. Die Nachfrage von Herrn Ramcke nach den im Auftrag geforderten 
Prozessüberprüfungen bezog Herr Bunk auf den politischen Auftrag in Form eines Haus-
haltsbegleitbeschlusses an die Verwaltung vom 29.09.2022 und erwiderte daher (sinnge-
mäß), dass der seinerzeitige politische Auftrag eher allgemein formuliert war und textlich 
keine explizierte Prozessüberprüfung auswies.

Selbstverständlich beinhaltete die Organisationsuntersuchung eine Überprüfung bestehen-
der Prozesse und die Identifikation möglicher Optimierungen. Nach Erinnerung von Herrn 
Bunk hat er hierauf im Bauausschuss vom 21.07.2025 auch hingewiesen.

In der Vorlage zur Vergabeentscheidung des Auftrags an die Unternehmensberatung, auf die 
Herr Ramcke in seiner Anfrage hinweist (VO/2024/13072), ist die Prüfung von Prozessen als 
Leistungsinhalt beschrieben und wurde auch entsprechend umgesetzt. Insofern gibt es aus 
Sicht des GMHL keinen Dissens im Verständnis zur Aufgabenstellung und dessen Abarbei-
tung.
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2. Bezüglich der Empfohlenen Instandhaltungskosten (EUR/m² BGF/Jahr): 
In den Erläuterungen zum Sanierungsstau und zur Struktur des Gebäudebestandes 
(Anlage 1 – 2) wird die Anzahl der Gebäude (ca. 900) genannt, aber nicht explizit die 
BGF in m² ausgewiesen. Die Instandhaltungsquote von 1,2 % bezieht sich hier ja auf die 
Annahme eines Gebäudeneuwerts von 3,5 Mrd. EUR

2.1. Wie kommt die Verwaltung nun auf die 830.000 m² BGF?

Antwort:
Die rd. 830.000 m² stellen die Summe der in 2024 ermittelten Brutto-Geschossflächen (BGF) 
für die unterschiedlichen Nutzungsarten des vom GMHL zu betreuenden Immobilienportfoli-
os dar.

In Abhängigkeit von der Veränderung des Immobilienportfolios (Zu- und Abgänge) ist die 
Berechnung fortlaufend anzupassen. So wird es in 2026 erforderliche Anpassungen auf-
grund von Flächenerweiterungen bspw. für die Anmietung der ehem. Otto-Mortzfeld-Schule 
und Büroflächen in der Ziegelstraße, als auch durch die Aufstellung von Schulraumcontai-
nern in der Kanalstraße geben. Eine Flächenreduzierung wird es bspw. durch die Aufgabe 
des Verwaltungsstandorts Fischergrube 53 geben.

2.2 Und wird hier bei der Faustformel zwischen Gebäudetypen unterschieden? (Bitte einmal 
eine Liste mit Gebäudetypen (Bspw. kategorisiert nach Ebene 2 des Bauwerkszuord-
nungskatalogs), deren Anzahl mit den jeweiligen pauschalen Instandhaltungskosten auf-
führen).

Antwort:
Laut KGSt stellt die Berechnungsformel zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes für 
das gesamtstädtische Gebäudeportfolio ein vereinfachtes Bemessungsverfahren zur groben 
Abschätzung bereitzustellender Haushaltsmittel für anstehende Haushaltsperioden, aber 
auch für Planungen im mittel- und langfristigen Bereich für Kommunen dar. Das „Vereinfach-
te Verfahren“ des KGSt unter Ansatz der Beschaffungswerte aller Gebäude berücksichtigt 
eine „durchschnittliche Durchmischung eines Gebäudebestandes“. Darüber hinaus wird zu-
sätzlich die Bereitstellung von weiteren Mitteln für Gebäude im 4. Jahrzehnt ihres Lebenszy-
klus empfohlen, da zu diesem Zeitpunkt von einem weitreichenden Austausch baulicher und 
anlagentechnischer Bauteile und Komponenten auszugehen ist. Dieser Ansatz findet im 
Bericht im Abschnitt 2.1.1 gewählten Bedarfsermittlung keine Berücksichtigung und erhöht 
den Finanzmittelbedarf für Gebäudeunterhaltung.

Die Gebäude der Hansestadt Lübeck spiegeln die von der KGSt angesetzte, „durchschnittli-
che Durchmischung“ wider. Aus diesem Grund ist der Ansatz eines durchschnittlichen An-
satzes eines Wiederbeschaffungswertes hier grundsätzlich zutreffend und in der gewählten 
Höhe von EUR 4.375 je m² BGF konservativ niedrig gewählt. Er wird im Bereich von Museen 
beispielsweise erheblich höher und bei Betriebshöfen niedriger sein.

3. Welche Tätigkeiten der geplanten Objektmanager:innen können oder werden bereits jetzt 
von den Hausmeister:innen übernommen?

Antwort:
Der Beantwortung der Frage 3 wird Folgendes vorweggestellt: 
Das Ergebnis der Organisationsuntersuchung sieht keine Aufgabenverschiebung zwischen 
den Hausmeister:innen und der neuen Funktion der Technischen Objektmanager:innen vor. 
Vielmehr soll zukünftig der Gebäudeservice über die Funktionen Technische Objektmana-
ger:innen, Haustechniker:innen sowie Hausmeister:innen sichergestellt werden. Bei den 
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Technischen Objektmanager:innen handelt es sich um eine neu zu schaffende Funktion, die 
überwiegend eine leitende und steuernde Rolle im jeweiligen Gebäudecluster übernehmen 
sollen. Durch die Erweiterung der Eigenleistungstiefe, werden operative Aufgaben auch zu-
künftig durch die Haustechniker:innen und Hausmeister:innen übernommen. 

Die Konkretisierung der Stellenbeschreibungen sowie Stellenbewertungen erfolgt entspre-
chend der Maßnahmenliste im weiteren Projektverlauf (Nr. 2.1). Auch ist ein Fahrplan zur 
fachlichen Weiterentwicklung des Bestandspersonal in die neuen Funktionen zu erarbeiten 
(Nr. 0.2, Nr. 0.9).

Aktuell werden von den Hausmeister:innen keine Tätigkeiten der geplanten Technischen 
Objektmanager übernommen. Dies ist auch für die Zukunft aufgrund fachlicher Anforderun-
gen nicht vorgesehen.

Die Technischen Objektmanager:innen übernehmen eine leitende Rolle und sind zuständig 
für den technischen Betrieb mehrerer Gebäude mit dem Schwerpunkt auf Planung, Koordi-
nation und Kontrolle. Die Hauptaufgaben umfassen im Wesentlichen: 

 Ganzheitliche Objektbetreuung und Sicherstellung der Einhaltung delegierter Betrei-
berpflichten

 Planen, Überwachen und Steuern der technischen Abläufe in den Objekten
 Gewerkeübergreifende Steuerung des Betreiberteams (fachlich und disziplinarisch)
 Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien und Normen
 Pflege und Nutzung des CAFM-Systems 
 Budgetplanung sowie Kostenkontrolle und Verantwortung für die Einhaltung der Bud-

gets für zuständige Objekte 
 Organisation der erforderlichen Rufbereitschaft für die Objekte (ggf. durch eine GM-

HL Stabsstelle)
 Regelmäßige sowie bedarfsbedingte Nutzer:inneninteraktion

Die Hausmeister:innen sind operativ tätig und zuständig für die tägliche Betreuung und 
einfache Instandhaltung vor Ort (Verkehrssicherheit vor Ort). Die Hauptaufgaben umfassen 
im Wesentlichen: 

 Durchführung regelmäßiger Kontrollrundgänge zur Überprüfung des allgemeinen Zu-
stands

 Koordination von kleinen Instandsetzungen
 Durchführung kleinerer Reparaturen (z. B. Austausch defekter Leuchtmittel, Repara-

tur von Schlössern, Instandsetzung von Möbeln)
 Pflege von Außenanlagen (z. B. Rasen mähen, Gehwege säubern, Schneeräumen)
 Verantwortung für das ordentliche Erscheinungsbild (innen wie außen)
 Organisation und Überwachung der Entsorgungsprozesse
 Regelmäßige Überprüfung von Brandschutzvorrichtungen (z. B. Feuerlöscher, 

Fluchtwege)
 Öffnung und Schließung von Objekten
 Begleitung und Einweisung von Fremdfirmen im Zuständigkeitsbereichs des GMHL
 "Nutzerbezogene Hausmeisterdienste Schule (20 % Anteil)"

3.1 Wie bewertet der Personalrat die Stellenveränderung von Hausmeister:innen zu Objekt-
manager:innen?

Schriftliche Stellungnahme Personalrat FB 5 vom 23.09.2025:
Der Personalrat Planen und Bauen nimmt die geplante Umstrukturierung zur Kenntnis. Je-
doch ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Veränderung um neu geschaffene Stellen 
im GMHL handeln soll. Während Hausmeister:innentätigkeiten hauptsächlich technische, 
infrastrukturelle und handwerklich geprägte Aufgaben umfassen, wird das Aufgabenspek-
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trum von technischen Objektmanager:innen in der Regel deutlich erweiterte Anforderungen 
umfassen – etwa in den Bereichen Koordination, Steuerung, Dokumentation sowie mögli-
cherweise Budgetverantwortung und Nutzerkommunikation.

Diese Neuausrichtung wird zu einer Verschiebung im Anforderungsniveau, in den entspre-
chenden Stellen, führen. Aus der Perspektive des Personalrats Fachbereich 5 kommt es zu 
Auswirkungen auf die Qualifizierungsbedarfe und die Eingruppierung von betroffenen Mitar-
beitenden. Eine derartige Veränderung ist aus dem Blickwinkel des Personalvertretungs-
rechts als mitbestimmungspflichtig einzuordnen. Die Maßnahme darf nur dann umgesetzt 
werden, sofern der Personalrat nach § 49 MBG-SH rechtzeitig und umfassend informiert 
wird. Seitens des Personalrats wurden die möglichen Qualifizierungsbedarfe und Anforde-
rungen, für die entsprechenden Stellen bereits hinterfragt. Die Stellenbeschreibung der Ob-
jektmanager:innen konnte nicht im Detail erläutert werden. Es wurde seitens des Gebäude-
managements um Verständnis gebeten, dass vorerst keine weiteren detaillierten Erläuterun-
gen getroffen werden können, da Konkretisierungen und Ausformulierungen erst im weiteren 
Verfahren erfolgen. 

Grundsätzlich steht der Personalrat Weiterentwicklungen und Anpassungen von Tätig-
keitsprofilen positiv gegenüber, besonders dann, wenn auf aktuelle fachliche und organisato-
rische Anforderungen reagiert werden soll. 

Der Personalrat Planen und Bauen wird die weitere Umsetzung dieser Maßnahme im Rah-
men seiner gesetzlichen Aufgaben und Beteiligungsrechte aufmerksam begleiten, sollte das 
Konzept seitens der Politik positiv beschieden werden. Das Ziel des Personalrates ist, die 
Interessen der Beschäftigten zu wahren und gleichzeitig eine sachgerechte, mögliche Um-
setzung im Sinne der Dienststelle zu fördern.

3.2 Rechnet der Personalrat mit Personalverlusten bei der Umstellung, aufgrund von Über-
forderung, mangelnder Qualifikation oder anderen Gründen?

Schriftliche Stellungnahme Personalrat FB 5 vom 23.09.2025:
Der Personalrat Planen und Bauen nimmt die Frage zur Kenntnis, weist jedoch darauf hin, 
dass es derzeit nicht möglich ist, eine fundierte Aussage über mögliche Personalverände-
rungen im Zusammenhang mit der Umstellung treffen zu können. Eine Bewertung wäre erst 
möglich, wenn genauere Informationen zum konkreten Ablauf, den Anforderungen sowie den 
vorgesehenen Unterstützungsmaßnahmen vorliegen. Bisher konnten keine detaillierten Ge-
spräche zu den geplanten Änderungen mit dem GMHL stattfinden, es wurde lediglich das 
gesamte Konzept vorgestellt. Wie bereits unter 3.1 beschrieben, wurde die Stellenneuschaf-
fung von technischen Objektmanager:innen kritisch hinterfragt.

3.3 Wieviel Mehr-Personalkosten sind durch die Umstellung von Hausmeister:innen zu Ob-
jektmanager:innen sowie durch die neue Abteilung zu erwarten? (Bitte detailliert mit Per-
sonenanzahl je Abteilung aufschlüsseln.)

Antwort:
In Anlage 1 werden die Personalkosten für die ganzheitliche Umsetzung der Organisations-
veränderung dargestellt. Diese werden entsprechend des sukzessiven Stellenaufbaus bis 
2029 im jeweiligen Haushaltsjahr beantragt (siehe Anlage 2 zur VO/2025/14168). Im Haus-
halt 2026 sind lediglich die Personalkosten für die in 2026 beantragten Stellen eingeplant. 
Bei Neuschaffungen werden im Jahr der Schaffung grundsätzlich nicht die Personalkosten in 
voller Höhe veranschlagt. Hintergrund ist verwaltungsinterne Vorbereitung der Stellenbeset-
zung durch Stellenbewertung sowie Personalgewinnung, wodurch eine Besetzung im Regel-
fall nicht bereits zum 01.01. eines Jahres erfolgt.
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3.4 Werden durch die Objektmanager:innen auch noch handwerkliche Tätigkeiten durchge-
führt, wenn ja welche oder werden alle Arbeiten, wie z. B. Verkehrssicherung/Winter-
dienst fremdvergeben?

Antwort:
Durch die Technischen Objektmanager:innen werden keine handwerklichen Tätigkeiten 
durchgeführt. Die Organisation und Durchführung der Verkehrssicherung sowie des Winter-
dienstes ist unter Punkt 3 beschrieben.

4. Frage 4.1: Zum Thema CAFM: Was sind die Gründe, dass ein solches oder vergleichba-
res Tool bis dato noch nicht implementiert worden ist?

Antwort:
Der Bereich GMHL nutzt seit dem 01.01.2021 eine gängige CAFM-Software (Axians Info-
ma) zur Bewirtschaftung des Gebäudebestandes. Vorrangig dient diese Software zur kauf-
männischen Bewirtschaftung. Das CAFM-Modul Instandhaltung, Wartung und Prüfung zur 
Durchführung eines umfassenden Prüfungs- und Wartungsmanagement konnte bisher auf 
Grund unzureichender Datenqualität noch nicht implementiert werden. U. a. aus diesem 
Grund plant der Bereich GMHL in 2026/27 eine umfängliche Gebäudebestandsaufnahme. 

Frage 4.2: Warum hat es hier bisher kein Digitalisierungsprojekt gegeben, mit dem Ziel, 
die Gebäudedaten zu standardisieren und für alle Beteiligten verfügbar zu machen?

Antwort:
Der Grund dafür ist, dass für die Erfassung der Gebäudedaten, begleitend zur Wahrneh-
mung der eigentlichen Kernaufgaben dieser Organisationseinheiten, die notwendigen Ka-
pazitäten zu keinem Zeitpunkt vorhanden waren. Der Umfang der zu betreuenden Gebäude 
und der insgesamt ausgeprägt schlechte Zustand des Gebäudeportfolios ergab keine ver-
fügbaren Zeitkontingente, um Aufgaben neben der operativen Wiederherstellung sowie Si-
cherstellung von Verkehrssicherheit wahrzunehmen. 

Aus diesem Grund ist die nunmehr zeitnahe, mit externer Unterstützung umzusetzende Er-
stellung einer digitalen Objektdatenbank eine der im Zuge der Organisationsanpassung iden-
tifizierten Pflichtaufgaben. In sehr geringem Umfang wurden in der jüngsten Vergangenheit 
systematische Gebäudezustandserfassungen im Rahmen der Erarbeitung einer Entwick-
lungsstrategie für die bestehenden Feuerwehrgerätehäuser durchgeführt.

Frage 4.3: Das GMHL hatte irgendwann einmal für die Bestandsaufnahme (WCs, etc) ein 
Team bzw. Personal aufgebaut, gibt es dieses Team noch und welche Rolle soll dieses 
im Rahmen einer CAFM Einführung einnehmen?

Antwort:
Die Bestandsaufnahme der WC’s wurde in 2024 durchgeführt. Durch den laufenden Notfall-
plan zur Gefahrenabwehr und Sicherstellung des Betriebes, werden aber diese Per-
sonalkapazitäten dauerhaft für Notmaßnahmen benötigt. Dazu wird auf den Bericht zum ak-
tuellen Bearbeitungsstand "Notfallplan Verkehrssicherheit" (VO/2025/14506) verwiesen.

5. Welche Effizienzen können hinsichtlich der Untersuchungsergebnisse bei gleichbleiben-
den Personalschlüssel und einer damit reduzierten Anpassung der Aufbau- und Ablauf-
organisation gehoben werden? Mit der Bitte, diese einmal aufzuschlüsseln.

Antwort:
Die Handlungsoption „Status quo beibehalten“ und dessen Auswirkungen werden in Kapitel 
8 des Berichtes von Drees & Sommer beschrieben. Die Personalressourcen zur Aufrechter-
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haltung des Gebäudebetriebs im Rahmen der Verkehrssicherheit sowie zur Abarbeitung der 
baufachlichen Notfälle im Rahmen des Notfallprogramms sind bereits heute nicht ausrei-
chend. 
Temporäre Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation wurden auf Grund der 
Abarbeitung der baufachlichen Notfälle im Rahmen des Notfallprogramms bereits vorge-
nommen: 

 Abordnung von Mitarbeiter:innen der Technischen Abteilung in das Notfallprogramm 
 Unterweisung aller technischen und gewerblichen Mitarbeiter:innen einen Fokus aus 

verkehrssicherheitsrelevante Belange zu setzen; dies erfolgt insbesondere durch die 
Hausmeister:innen im Objekt   

 Aufbau von Strukturen zur Überwachung, Steuerung und Kommunikation der bau-
fachlichen Notfälle, unbeachtlich des hierarchischen Organisationsaufbaus

In der reinen Überführung des heutigen Hausmeisterdienstes in die bestehende Abteilung 
Technisches Gebäudemanagement ohne Anpassung der für den Gebäudebetrieb vorge-
schlagenen Organisationsstruktur mit zugehöriger Aufgaben- und Ressourcenentwicklung, 
sieht der Bereich GMHL keine effiziente Veränderung der Aufbau- und Ablauforganisation. 
Zudem würde der hierdurch anfallende Organisations- und Changeaufwand mit den vorhan-
denen Ressourcen in der aktuellen Notlage nicht zu realisieren sein. Auch langfristig würde 
diese Maßnahme nicht zu einer Verbesserung der durch die Organisationsuntersuchung 
aufgezeigten Defizite führen (siehe Kapitel 4). Die Stärkung des Gebäudebetriebs in einer 
eigenständig agierenden Abteilung ist aus Sicht des Bereiches GMHL zwingend notwendig, 
um die notwendige Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Gebäudebetriebs im Rah-
men der Verkehrssicherheit auch langfristig effizient sicherstellen zu können.

Anlagen:

Anlage 1 Personalmehrkosten

Senatorin Joanna Hagen
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Anlage 1 Personalmehrkosten 
 
Die nachfolgenden Gesamtpersonalmehrkosten je Abteilung basieren auf den Personalkostendurchschnittswerten (PK-Durchschnittswert) für das Jahr 
2026. Die für die jeweilige Funktion hinterlegte Eingruppierung (EG.) basiert auf einer marktüblichen Annahme vergleichbarer Stellen im öffentlichen Dienst. 
Die tatsächliche Eingruppierung kann nur durch eine Stellenbewertung festgestellt werden. Aus diesem Grund handelt es sich nachfolgend um eine Prog-
nose. In Summe wird eine Steigerung der Personalmehrkosten in Höhe von 2.989.476 € prognostiziert.  
 
Prognostizierte Personalmehrkosten durch Stellenmehrung 
 

Abteilung Sachgebiet Funktion EG.  
PK-

Durchschnittswert 
VZÄ 

Gesamt Personalkosten  
(= PK-Durchschnittswert*VZÄ) 

Planung und Bau TGM-Support Sachgebietsleitung 13 107.306,00 € 1,00 107.306,00 € 
Planung und Bau TGM-Support Projektcontrolling 11 97.393,00 € 1,00 97.393,00 € 
Planung und Bau TGM-Support Portfolio Management 12 111.917,00 € 1,00 111.917,00 € 
Planung und Bau TGM-Support Fördermittelscouting 11 97.393,00 € 1,00 97.393,00 € 
Planung und Bau TGM-Support Zukunft Bau- und Innovation 12 111.917,00 € 1,00 111.917,00 € 
Planung und Bau TGM-Support BIM Strategie und Management 12 111.917,00 € 1,00 111.917,00 € 
Planung und Bau Projektmanagement Sachgebietsleitung 14 121.723,00 € 1,00 121.723,00 € 

Summe 7,00 759.566,00 € 
 

Abteilung Sachgebiet Funktion EG. 
PK-

Durchschnittswert 
VZÄ 

Gesamt Personalkosten  
(= PK-Durchschnittswert*VZÄ) 

Gebäudebetrieb Gebäudebetrieb Abteilungsleitung 14 121.723,00 € 1,00 121.723,00 € 
Gebäudebetrieb Bauunterhaltungsprojekte Ingenieur:in Bauunterhaltung 11 97.393,00 € 1,00 97.393,00 € 
Gebäudebetrieb Bauunterhaltungsprojekte Ingenieur:in Taskforce 11 97.393,00 € 3,00 292.179,00 € 
Gebäudebetrieb Gebäudeservices Technische Objektmanager:in 11 97.393,00 € 15,00 1.460.895,00 € 
Gebäudebetrieb Gebäudeservices Haustechniker:in 9b 82.654,00 € 17,00 1.405.118,00 € 
Gebäudebetrieb Gebäudeservices Hausmeister:innen-Pool 5 63.782,00 € 8,00 510.256,00 € 

Summe 
    

45,00 3.887.564,00 € 
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Abteilung Sachgebiet Funktion EG. PK-
Durchschnittswert 

VZÄ Gesamt Personalkosten  
(= PK-Durchschnittswert*VZÄ) 

Kaufmännisches GM Zentrale Services SB Qualitätsmanagement 11 97.393,00 € 1,00 97.393,00 € 
Kaufmännisches GM Zentrale Services SB Büroservice 6 67.126,00 € 2,00 134.252,00 € 

Kaufmännisches GM Finanzen 
SB Finanzen/ Baukosten-
controlling 

9a 77.111,00 € 2,00 154.222,00 € 

Kaufmännisches GM Finanzen kaufmännische SB 8 70.578,00 € 2,00 141.156,00 € 
Kaufmännisches GM Finanzen SB Beschaffung 8 70.578,00 € 2,00 141.156,00 € 

Kaufmännisches GM 
Nutzer- und Flä-
chenmanagement 

SB Helpdesk 7 67.305,00 € 3,00 201.915,00 € 

Summe     12,00 870.094,00 € 
 
Prognostizierte Personaleinsparungen 
 

Abteilung Sachgebiet Funktion EG. PK-Durchschnittswert VZÄ 
Gesamt Personalkosten  

(= PK-Durchschnittswert*VZÄ) 
Gebäudebetrieb Gebäudeservices Hausmeister:in 5 63.782,00 € -20,00 - 1.275.640,00 € 
Gebäudebetrieb Gebäudeservices Hausmeister:in 5 63.782,00 € -13,00 - 829.166,00 € 
Gebäudebetrieb Gebäudeservices Hausmeister:innen-Pool 5 63.782,00 € -2,00 - 127.564,00 € 

Kaufmännisches GM Finanzen 
SB Finanzen/ 
Baukostencontrolling 9a 77.111,00 € -2,00 - 154.222,00 € 

Kaufmännisches GM Finanzen kaufmännische SB 8 70.578,00 € -2,00 - 141.156,00 € 
Summe     -39,00 - 2.527.748,00 € 

Legende:       

Stellenabbau durch Weiterentwicklung des Bestandspersonals von Hausmeis-
ter:innen zu Haustechniker:innen 

   

Sozialverträgliche Verschlankung wg. Effi-
zienzsteigerung 

     

 

9 von 9 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 Personalmehrkosten

